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Mit Baker Tilly zur
erfolgreichen Energie-
und Wasserkonzessions-
vergabe
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recht“ entstanden, das sowohl für Kommunen

als auch Energieversorgungsunternehmen eine

Herausforderung darstellt.

Begleitung durch Baker Tilly:

von der Konzessionsstrategie bis zur

Vertragsgestaltung

Mit unseren interdisziplinären Teams begleiten

wir sowohl Kommunen als aus Energieversor-

gungsunternehmen durch die Fragestellungen

und Verfahrensschritte der Konzessionsver-

gabe.

1. Konzessionsstrategie

Kommunen stehen vor der Herausforderung, ob

und in welcher Weise sie sich selbst mit eige-

nen Unternehmen oder in Kooperation mit Ener-

gieversorgern am Wettbewerb um die Wege-

rechte beteiligen.

Für Energieversorger stellt sich die Frage, ob sie

ihr Netz behalten, den Netzbetrieb neu begrün-

den oder erweitern möchten.

Wir bereiten dafür die rechtlichen und wirt-

schaftlichen Entscheidungsgrundlagen vor und

zeigen Gestaltungsmöglichkeiten auf. Dabei wir-

ken (technische) Unternehmensberater, Rechts-

anwälte, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer

eng zusammen. Hierbei bringen wir unsere lang-

jährige Erfahrung in der Kommunal- und regu-

lierten Netzwirtschaft ein.

2a. Verfahrensführung für Kommunen

Wir begleiten die Kommune durch das komple-

xe Auswahlverfahren. Begonnen mit der Netz-

datenanforderung nach § 47 EnWG über die öf-

fentlichen Bekanntmachungen, die Formulie-

rung von Auswahlkriterien (§ 46 EnWG), die

technische, wirtschaftliche und rechtliche Aus-

wertung der eingehenden Angebote bis zur Vor-

bereitung des Auswahlbeschlusses und der fol-

genden Kommunikation mit den Bewerbern be-

raten wir die Kommune vollumfänglich.

Falls es zu Rechtsmitteln seitens der Bewerber

kommt, vertreten wir die Kommune vor Gericht.

Energieversorgungsnetze sind

Schlüsselinfrastrukturen.

Netze für die Strom- und die Erd-

gasversorgung stellen für Ener-

gieversorgungsunternehmen oft

den Kern des Unternehmens-

gegenstandes dar.

Städte und Gemeinden müssen nach den Vor-

schriften des Energiewirtschaftsgesetzes alle

20 Jahre die Entscheidung treffen, welches Ver-

sorgungsunternehmen die Wegerechte für die-

se Versorgungsleitungen und damit verbunden

auch die Verfügungsbefugnis über die Netze er-

hält. Oftmals haben die Städte und Gemeinden

über kommunale Energieversorger selbst die

Verantwortung für die Energienetze.

Strenge Regeln für Entscheidung über

Netzbetrieb und -eigentum

Die Entscheidung, wer die Wegerechte und da-

mit die Möglichkeit zum Netzbetrieb erhält, ist

der Kommune vorbehalten. Sie muss sich dabei

an die strengen Regeln des Energiewirtschafts-

gesetzes und der Konzessionsabgabenverord-

nung, die Auslegungsgrundsätze der Kartellbe-

hörde sowie die inzwischen detaillierte Recht-

sprechung hierzu halten. Dies gilt insbesondere

auch deswegen, weil mit der Entscheidung die

Verfügungsbefugnis an den Netzen

einhergeht.

Neben dem klassi-

schen Vergabe-

recht ist ein

„Konzes-

sionsver-

gabe-
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3. Begleitung nach der Auswahl

Nach der Auswahlentscheidung begleiten wir

die Kommune bei Abstimmungen mit den Kom-

munalaufsichts- oder Kartellbehörden. Bei einer

Kooperation überwachen wir die Umsetzung der

geschlossenen Verträge und der darin enthalte-

nen technisch-wirtschaftlichen Zusagen.

Energieversorger begleiten wir insbesondere bei

den Verhandlungen zum Netzübergang. Hierbei

unterstützen wir bei der Erstellung der Entflech-

tungskonzepte, der Kaufpreisverhandlung und

der Ermittlung der nach Regulierungsrecht über-

gehenden Erlösobergrenzen (§ 26 ARegV).

2b. Verfahrensführung für Energieversorger

Für Energieversorger bereiten wir die in den ein-

zelnen Verfahrensschritten geforderten Erklä-

rungen und Stellungnahmen vor. Dazu gehören

insbesondere die umfangreichen Angebote, die

in der Regel Konzessionsvertragsentwürfe, Netz-

bewirtschaftungs- und Sicherheitskonzepte be-

inhalten. Bei Kooperationen kommen hier noch

Gesellschafts- und Konsortialverträge, Finanzie-

rungskonzepte sowie steuerliche Abstimmun-

gen (Querverbund) hinzu.

Wenn die Grundsätze eines fairen und rechtmä-

ßigen Auswahlverfahrens verletzt werden, legen

wir von Bieterseite Rechtsmittel ein und über-

nehmen die gerichtliche Vertretung.

Rechtliche BeratungWirtschaftlich-technische Beratung

Steuerliche BeratungProjektberatung

� Prüfung u. Entwurf wirtschaftlicher Konzessionsangebote

� Auswertung von Konzessionsangeboten

� Entwurf Netzbetriebskonzepte

� Netz- und Unternehmensbewertungen

� Entwurf Entflechtungskonzepte

� Berechnung und Abstimmung
regulatorischer Fragen (Erlösobergrenzen)

� Beratung bei den formalen Verfahrensschritten nach
§§ 46 ff. EnWG

� Prüfung und Entwurf von rechtskonformen
Angebotsschreiben

� Prüfung u. Entwurf von Konzessionsverträgen

� Prüfung u. Entwurf von Kooperations-
verträgen

� Vertretung bei Rechtsmitteln

� Beratung zu Konzessions- und Netz-
strategie (u. a. Machbarkeitsstudien)

� Beratung der verfahrensleitenden Stelle bei
der Projektsteuerung (u. a. Maßnahmen- und
Zeitpläne)

� Verfahrensbegleitung, insbesondere Kommunikation
mit Beratungs- und Entscheidungsgremien

� Begleitung bei Netz(ver)kaufsverhandlungen

� Querverbundgestaltungen

� Umsatzsteuerliche Beratung zu
Konzessionsabgabe und Nebenleistungen

(Kommunalrabatt)

� Beratung bei der Gründung von
Kooperationsgesellschaften (u. a. Rechtsformwahl)

� Strom- und energiesteuerliche Beratung von
Kooperationsgesellschaften

Inter-
disziplinärer
Beratungs-

ansatz
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Now, for tomorrow

Ihre Ansprechpartner:

Baker Tilly

T: +49 800 8481111

kontakt@bakertilly.de

bakertilly.de

AUDIT & ADVISORY • TAX • LEGAL • CONSULTING

Baker Tilly bietet mit 35.000 Mitarbeitern in 145 Ländern

ein breites Spektrum individueller und innovativer Beratungs-

dienstleistungen in den Bereichen Audit & Advisory, Tax, Legal

und Consulting an. Weltweit entwickeln Wirtschaftsprüfer,

Rechtsanwälte, Steuerberater und Unternehmensberater

gemeinsam Lösungen, die exakt auf jeden einzelnen Mandan-

ten ausgerichtet sind und setzen diese mit höchsten Ansprü-

chen an Effizienz und Qualität um.
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